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Ems und Diez.
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Amtlicher Teil»

Verordnung
betreffend Regelung der Fleischversorgung.

Aus Grund der Bundesratsverordnung über F l e i s ch-
Versorgung  vom 27. Mürz 1916 (Reichs -Gesetzblatt
Seite '199) und der zugehörigen Preußischen Ausführungs¬
anweisung vom 29. März 1916 wird für den Umsang des
Unterlahnkreises folgendes bestimmt.

A. Biehverteilung.
fil-

Die Ueberweisung des Schlachtviehs für den Kom-
munalverband Unterlahnkreis erfolgt nach Maßgabe des
vom Königlichen Regierungspräsidenten in Wiesbaden auf¬
gestellten Verteilungsplanes . Das hiernach aus den Kom¬
munalverband entfallende Schlachtvieh wird durch den Vieh¬
handelsverband für den Regierungsbezirk Wiesbaden in
Frankfurt a . M . geliefert . Tie Kreisannahmestelle ist in
Diez errichtet, von wo aus das Vieh den Gemeinden zu¬
gewiesen wird.

Die Verteilung des wöchentlich zur Verfügung stehenden
Schlachtviehs wird nach einem vom Kommunalverband , auf-
gestellten Plan geregelt . Für oas überwiesene Vieh haben die
Gemeinden auf Grund des ihnen zugehenden Rechnungs¬
auszugs an die Kaufmännische Geschäftsstelle des Unterlahn¬
kreises Zahlung zu leisten.

§ 2.
Die Unterverteilung des zugeteilten Schlachtviehes auf

die gewerblichen Betriebe ist Sache der Gemeinden.

8. Schlachterlaubnisschein.
8 3.

Dem beteiligten Metzger ist für jedes zu schlachtende
Stück Vieh ein aus seinen Nanien lautender , nach folgendem
Muster -auszustellender Schlachterlaubnisschein auszuhän¬
digen , in welchem das zur Schlachtung bestimmte Vieh nach
Art , Lebendgewicht und Kennzeichnung beschrieben ist.

Der Schlachterlaubnisschein hat nur Gültigkeit
für den Zeitraum , für den er ausgestellt
ist ; er ist von dem Metzger dem Fleischbeschauer
vor der Besichtigung vorzulegen und von ihm nach der
Besichtigung mit entsprechendem Vermerk versehen _ dem
Landratsamte einzu senden. Der Schlachterlaubnisschein ist
nicht übertragbar . Ohne Schlachterlaubnisschein bars eie
Schlachtung von Vieh nicht vorgenommen werden . Die
Fleischbeschauer dürfen die Besichtigung des Schlachtviehs
nur auf Grund des ihnm vorgeleaten Schlachterlaubnis-
scheines vornehmen.

Schlachterlaubnisschein.
Dem Metzger . - - - in . - - -

wurden heute folgende Tiere zum Schlachten überwiesen:
. . . . Stück Großvieh,
. . . . Schweine,
. . . . Kälber,
. . . . Schafe.

Die Tiere müssen bis spätestens.
bcn . 1916 g-schlachtet werden.

Der Schlachtschein ist vor der Lebendbeschaudem Fleisch¬
beschauer zu übergeben.

Diez , den . 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Bescheinigung.
Die Schlachtung hat am . 1916

stattgefunden.
Das Lebendgewicht betrug:

. . . Stück Großoieh , . . . Pfund , Ohrmarke No . - - .

. t . „ Schweine, . . . „ ,, -

. . . „ Kälber, . . . „ >, » • • •

. . . „ Schafe, - - - ,, „ » - - -
den . 1916.

Ter Fleischbeschauer.

Wird dem Flcischbeschalrer ein gültiger Schlachtschein
nicht vorgelegt , so hat er die Lebendbeschauan dem Schlacht¬
tier abzulehnen und der Ortspolizeibehörbe Anzeige zu
erstatten,
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firmer bat hie befdflagttabmten Tiere auf VSerlangtn bet
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sich der Verivertung der Tiere des Viehhandelsverbandes
zu bedienen.

Fleisch von Schlachttieren , die ohne Vorlage und Ab¬
gabe des Schlachtscheines an den Fleischbeschauer oder von
unberechtigten Personen gHchlachtet sind, ist zugunsten der
Gemeinde des Schlachtortes unter gleichzeitiger Anzeige an
das Landratsamt einzuziehen, ein Entgelt ist hierfür nicht
zu bezahlen.

Tie Bestimmungen gelten auch bei Schlachtungen, die
im Aufträge der Heeresverwaltung vorgenommen werden.
Die Ausstellung des Schlachtscheines für solche Schlachtun¬
gen wird nach näherer Anweisung des Kriegsministeriums
von der für den Schlachtvrt zuständigen militärischen Dienst¬
stelle erfolgen. Auch diese Schlachtscheine sind von dem
Fleischbeschauermit den erforderlichen Gewichtsangaben zu
versehen und an das Lanoratsmat einzusenden.

6. Berbrauchsregelung.
8 4.

Nach jeder Schlachtung haben die Ortsbehörden das
Schlachtgewicht des zur Schlachtung zugelassenen Tieres fest¬
zustellen. Hierüber ist von ihnen ein fortlaufendes Ver¬
zeichnis zu führen.

8 5.
Die Metzger sind verpflichtet , das ihnen zugeteilte Fleisch

an die Verbraucher nur in der Weise abzugeben, daß die
Haushaltungen gleichmäßig versehen werden.

Bis zur Einführung einer Fleischkarle sind die Ge¬
meinden ermächtigt , eine weltergehende Verbrauchsregelung
durch Kundenbuch oder in sonstiger Weise zu treffen.

0. Sonstige Bestimmungen.
8 6.

Zuwiderhandlungen werden aus Grund des 8 13 der
Bundesratsverordnung vom 27. März 1916 mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft.

8 7.
Auf Haus - und Notschlachtungen findet diese Verord¬

nung keine Anwendung. Hierüber gelten die erlassenen be¬
sonderen Vorschriften.

8 8.
Diese Verordnung tritt am Tage der Veröffentlichung

im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 6. Juli 1916.
Der Kreisausschuß des Unterlahukreises.

D » »«r » « dt

Berordrmrrg
Auf Grund des 8 7 Ziffer 1 und 2 der Bekannt¬

machung des Bundesrats zur Regelung der Preise für
Schlachtschweine und für Schweinefleisch vom 14. Februar
1916 — R.-G .-Bl . S . 99 — in Verbindung mit § 12
b€f Bekanntmachung über die Errichtung von Preisprü¬
fungsstellen und die Vcrsorgungsregelung vom 25. Sep¬
tember 1915 (Reichsgesetzblatt S . 607) in der Fassling
vom 4. November 1915 (Reichsgesetzblatt S . 728) und der
Bekanntmachung über die Aenrerung des Gesetzes betr
Höchstpreise vom 23. März 1916 (Reichsgesetzblatt S . 183'
wird mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten für
den Unterlahnkreis folgendes bestimmt:

8 1.
Der Preis für 1 Pfurck, bester Ware darf bei Abgabe an

den Verbraucher die nachstehend genannten Beträge nicht
übersteigen:

1. ftisches Schweinefleisch 2,00 Mk.
3. ftisches Schweineschmalz 2.40  Mk.

,’f. auögelaffette # (Bcfjlueiitcfclymals
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1,60 Mk.

5. getrockneter und geräucherter Speck 2,80 Mk.
6. Fleischwurst 1,80 Mk.
7. Leberwurst 1,60 Mk.
8. geräucherte Leberwurst 1,80 Mk.
9. Blutwurst 1,60 Mk.

10. geräucherte Blutwurst 1,80 Mk.
11. Schwartemagen 2.00 Mk.
12. Solberfleisch 2,10 Mk.
13. gekochtes Solberfleisch 2,80 Mk.

8 2.
Ein Pfund frisches Schweinefleisch darf höchstens

Knpchen in sich, oder als Beilage enthalten.
8 3-

Das Räuchern von Fleisch ist nicht gestattet . Ge¬
salzen dürfen nur diejenigen Fleischstücke werden, die im
frischen Zustande keinen Absatz gefunden haben.

8 4.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe

bis 10 000 Mark wird bestraft , wer die im 8 1 festgesetzten
Höchstpreise überschreitet . Neben der Strafe kann ange-
vrdnrr werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schul¬
digen öffentlich bekannt zu machen ist. Auch kann neben
Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

8 5.
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung

im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 19. Juli 1916.

Der Vorsitzende des AreisansschvsieS.
Duderstadt.

Verordnung
betreffend : Höchstpreise für Rindfleisch , Kalbfleisch

und Schaffleisch.
Auf Grund des 8 10 der Bekanntmachung über Fleisch¬

versorgung vom 27. März 1916 (R.-G.-BI . S . 109) in Ver¬
bindung mit 8 12 der Bekanntmachung über die Errich¬
tung von Preisprüsungsftellen und die Vcrsorgungsregelung
vom 25. September 1915 (R.-G.-Bl . S . 607) in der Fassung
vom 4. November 1915 (R .-G.-Bl . S . 728) und der Bekannt¬
machung über die Aenderung des Gesetzes betr . Höchstpreise
vonr 23. März 1916 (R.-G.-Bl . S . 183) wird nach Anhörung
der Preisprüfungsstelle mit Zustimmung des Herrn Re¬
gierungspräsidenten für den Uuterlahnkreis folgendes be¬
stimmt:

8 1.
Der Preis für 1 Pfund bester Ware darf bei Abgabe

an die Verbraucher die nachstehend genannten Beträge nicht
übersteigen:

1. frisches Rindfleisch 2,20 Mk.
2. Rost- und Lendenbraten (Roastbeef und Filet ) 2,40 Mk.
3. ftisches Kalbfleisch 1,90 Mk.
4. frisches Schaffleisch 2,50 Mk.

Ein Pfund der unter Nr. 1 bis 4 aufgeführten Fleisch¬
arten darf höchstens 3/4 Knochen in sich oder als Beilage ent¬
halten.

5. Rost- und Lendenbraten , ohne Knochen und
Beilagen 3,00 Mk.

6. Ochsenzunge (an der Zungenbeingabel quer
abgeschnitten) ohne Knochenbeilage 2,50 Mk.

7. Nierenfett 2,20 Mk.
8 2.

Das Räuchern von Fleisch ist nicht gestattet. (Gesalzen
dürfen nur diejenigen Fleischstücke werden, die im frischen
Zustande keinen Absatz gefunden Haben.



Mit Gefängnis bis zu einem ^ aljre oder mit Geldstrafe
bis 10 000 Mark wird bestraft, wer die im 8 1 festgesetzten
Höchstpreise überschreitet. Neben der Strafe kann ange¬
ordnet Werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schul¬
digen öffentlich bekannt zu machen ist. Auch kann neben
Gefängnisstrafe aus Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

Wer der Anordnung im § 2 zuwiderhandelt , wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 4.
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung

im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 12. Jpli 1916.
Der Kreisausschutz des Unterlahnkreises.

Duberstadt.

Viehhandelsverband
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Bekanntmachung
betreffend Abnahme von Schlachtvieh.

Auf Grund des § 2 der Satzung des Viehhandelsver-
bandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden wird mit Ge¬
nehmigung des Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden
Folgendes festgesetzt:

Vor Feststellung des Lebendgewichtes am Standort der
Tiere darf bei der Fütterung das regelmäßige Maß nicht
überschritten werden. Bei sichtbar übermäßig gefütterten
Tieren erfolgt die Feststellung des Lebendgewichtes unter
Wzug von 10 Prozent.

Ist am Standort der Tiere eine öffentliche Wage nicht
vorhanden , so sind die Tiere nach der nächstgelegrnen Ge¬
meinde mit einer öffentlichen Wage zu führen . Rinder,
welche von ihrem Standort aus einen Weg von mindestens
5 Kilometer bis zur Wage zurücklegen müssen, dürfen auf
diese»! Wege weder gefüttert noch getränkt werden, andern¬
falls wird eine Gewichtskürzung von 5 Prozent vorge-<
nommen.

Frankfurt a. M ., den 14. Juli 1916.
_ Der Borstand.

Viehhandelsverband
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Bekanntmachung
betreffend Ankauf von Schafen zu Schlachtzwecken.

In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 12. April
1916 betreffend Preise für Schafe, geben wir bekannt, daß
unsere Mitglieder beim Ankauf von Schafen zu Schlacht¬
zwecken vom 16. Juli 1916 ab keine höheren Preise als fol¬
gende Vertragspreise ab Stall und Standort für den Zent¬
ner Lebendgewicht bewilligen dürfen:

1. vollfleischige Lämmer und Lammböcke ohne
breite Zähne 120 Mk.

2 vollsleischige Hammel mit nicht mehr als 4
breiten Zähnen und vollsleischigeSchafe
mit nicht mehr als 2 breiten Zähnen 110 Mk.

3. gut genährtes älteres Schafvieh 100 Mk.
4. gering genährtes Schafvieh jeden Alters,

auch Zuchtböcke 90 ML
6. minderwertiges abgemagertes Schafvieh je¬

den Alters . nach Wert, jedoch
nicht über 65 Mk.

Die Feststellung des Lebendgewichtes erfolgt unter Ab¬
zug von 5 Prozent.

Frankfurt a . M., den 14. Juli 1916.
Der Borstaud.

J .-Nr . II . . 7091 . Diez,  den 18 . Juli 191« .
« « die Herren Bürgermeister

Betrifft : Ernennung von Ehrenfeldhütern.
Um den vielen Diebstählen in Feld und Garten , über

die hauptsächlich während und nach der Reifezeit des Obstes
sehr geklagt wirb , zu begegnen, ist die Verstärkung des
Aufsichtspersonals gerade in der jetzigen Zeit unbedingt
notwendig.

Ich empfehle daher den Gemeinden gleich wie in den
Vorjahren aus der Mitte des Gemeinderats , der Gemeinde¬
vertretung und des Ortsgerichts sogenannte geheime Ehren-
feldhüter zu bestellen, denen, wie jedem Aufsichtsbeamten,
zur Pflicht gemacht wird , jeden Feldfrevel und Gartendieb¬
stahl ohne Verzug bei Ihnen zur Anzeige zu bringen . Tie
Namen dieser Ehrenfeldhüter dürfen jedoch nicht bekannt
gegeben werden, es ist vielmehr nur zur öffentlichen Kennt¬
nis zu bringen , daß bis zur Beendigung der Ernte geheime
Feldhüter bestellt seien, die unnachsichtlich jeden Feld- und
Gartendiebstahl zur Anzeige bringen werden.

Der Landrat.
Duderstadt.

Kgl. Lehranstalt für Wein-, Obst- n. Gartenbau
zu Geisenheim am Rhein.

Wir bringen hiermit zur Kenntnis, daß an der Kgl.
Lehranstalt im Jahre 1916: .

1. Ein O b stv er w c r t u n gs kn r su s für Männe r und
Haushaltungslehrerin -nen  in der Zeit vom 31.
Juli bis 10. August,

2. ein Ob st Verwertungskursus für Frauen  ln der
Zeit vom 14. bis 19. August

abgchalten werden.
Die Kurse beginnen au den zunächst genannten Tagen

vormittags itm 8 Uhr. Ter Unterricht wird theoretisch und
praktisch erteilt, fodaß die Teilnehmer Gelegenheit haben, die
verschiedenen Berwertungsmethoden einzuüben.

Das Honorar beträgt für den Kursus zu 1: für Preußen
10 M., für Nichtpreußen 15 M.; für den Kursus zu 2: für
Preußen 6 M., für Mchtpreußen 9 M.

Anmeldungen sind unter Angabe der Staatsangehörigkeit
an die Direktion zu richten.

Alles Nähere ist aus den Satzungen der Lehranstalt, die
unentgeltlich verabfolgt werden, zu ersehen.

Der Direktor-

lVb . 1385. Berlin , den 4. Juli 1916.
Bekanntmachung

Nach einer Mitteilung der Heeresverwaltung sind nun¬
mehr auch vom Feinde internierte Zivilpersonen in der
Schweiz zur Erholung vorübergehend untergebracht worden.

Einem Wunsche der Heeresverwaltung entsprechend hat
sich der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten zugleich auch
als Chef des Reichsamts für die Verwaltung der Reichs¬
eisenbahnen entschlossen, auch den Angehörigen dieser inter¬
nierten Personen bei Besuchsreisen zu ihnen auf den preu¬
ßisch-hessischen Staatseisenbahnen und den Reichseisenbah-
nen eine Fahrpreisermäßigung in demselben Umfange und
unter den gleichen Voraussetzungen zu gewähren wie den
Angehörigen kranker oder verwundeter deutscher Kriegsteil-
nehmer. Die zur Erlangung der Vergünstigung beizubringen¬
den Ausweise der Ortspolizeibehörden müssen demnach er¬
kennen lassen, daß sie zu dem hier in Rede stehenden Zwecke
ansgestellt sind.

Der Minister des Inner «.
Im Aufträge: ■ ?

von Jarotzky . 1 ‘ '
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In dem Verlage von Rudolf Bechtnld u. Conip . in Wies¬
baden hat der Königliche Gart -nbauinspektor Junge in
Geisenheim ein Heftchen „Häusliche Obst- und Gemüsever-
wertung , den augenblicklichen Zeitverhältnissen angepaßt,
zugleich Winke für das Einmachen von Obst ohne  Zucker"
herausgegeben,. Das Schriftchen ist einzeln zum Preis?
von 35 Pfg . zu beziehen. Beim Bezüge einer größeren
Anzahl von Exemplaren tritt eine erhebliche Preisermäßi¬
gung ein.

Ich kann die Anschaffung des Heftchens nur lvarm,
empfehlen.

Wer L««dr»t.
Duderstadt.

l . 6426. Diez,  den 14. Juli 1916.
A» die OrtSpolizeibehördr» de» Kreise».

Die Abfertigungsstelle der Deutschen Arbeiterzentrale
in Essen a. Ruhr ist bis zum 30. November d. Js . außer
Betrieb gesetzt und die Erledigung der Dienstgeschäfte der¬
selben der Abfertigungsstelle in Berlin S .-W. 11, Hafen¬
platz 4, übertragen worden. Ich ersuche daher, die Anträge
auf Legitimierung an der Arbeitsstelle direkt an die Ab-
fertigungsstelle in Berlin zu senden.

»er £«• »««$.
I . » .

Zimmermann.

U e b c t  den To nnengc ^ oll litt S ch t ff e besteht
in Nickten Kreisen grotze Unklarheit . Tie Bezeichnung Tonnen¬
gehalt rührt von dem alten Brauche her , das Stauvermdgen,
itlso dte Ladefähigkeit eines Schiffes durch die Zahl der
Fässer (Tonnen ) von einer bestimmten Größe auszudrücken.
Jetzt berechnet man den Raumgehalt eines Handelsschif¬
fes  fast allgemein nach englischen Registertonnen (einem Hohl¬
maße von 2,83 Kbim.). Man unterscheidet oaoei den Brutto-
ranmgehalt des Schiffes (einschließlich der Ausbauten aus dem
Oberdeck) von dem Nettoraumgehalt , dem eigentlichen Lade¬
raum ?. Posm Bruttoraumgehalt wird zur Berechnung des
Nettoraumgehaltes der Gehalt der Kajüten und Kabinen , der
Maschinen -, Kessel- und Kohlenräume in Abrechnung gebracht.
Ein Handelsschiff von 1000 Tonnen (netto ) Laderaum faßt
also 2830 Kbm. Fracht . Anders wird der Tonnengehait des
Kriegsschiffes  berechnet . Hier legt man bei der Be¬
rechnung die sogenannte Wasserverdrängung zu Grunde . Man
versteht unter Tonnengehalt das Gewicht der durch den Schiffs¬
körper verdrängten Waffermenge . Man rechnet also nicht nah
Hohlmaßen , sondern nach Gewichtsmaßen , und die Tonne ist
die metrische Tonne (1 Tonne — 1000 Kg.). England , das
bekanntlich das Dezimalsystem nicht angenommen hat , rech¬
net hier nach Tons (1 Ton = 1016 Kg.). Bei der Bewertung
englischer Kriegsschiffe wird aber von amtlicher deutscher Seite
stets nach metrischen Tonnen gerechnet. So war die Oueen
Mary ein Schlachtkreuzer von 30000 , der Warspite ein Groß¬
kampfschiff von 29 000 (metrischen) Tonneil.

Literarisches.

Nichtamtlicher Teil»

Vermischte Nachrichten.
:!: Sechs Pfund Kartoffel« die Woche erhaltende

Berliner fortan , die sich acht Tage lang mit einer Wochnr-
ration von nur zwei Pfund hatten begnügen müssen. Durch
Vermittelung der Reichskartoffelstellesind reichliche Zufuhren
von Frühkartoffeln nach Berlin gelangt . In kurzer Zeit wer¬
den die Rationen hoffentlich noch weiter erhöht und wieder
mit zehn Pfund pro Kopf und Woche bemessen werden können.

* Ein humorvoller  Gast . In Neustadt a. H.
bekam kürzlich ein Gast in einer Wirtschaft einen Hand¬
käse vorgcsetzt, der schon etwas „lebhaft " war . Der Gast
machte auf eine sinnige Art den Wirt darauf aufmerksam,
indem er beim Zahlen seiner Zeche neben der Brotkarte
auch eine Fleischmarke abgab.

An Brotaufstrich, der etwas Abwechslung in der
Kriegszeit bringt , besteht ein gewisser Mangel , so daß man
nachfolgendes Rezept aus der neusten Nummer der „Mad-
chenpost" nicht ungern vernehmen wird : „Man bereite aus
einem kleinen Stückchen Fett und ein wenig Mehl eine
Mehlschwitze,mische damit einen sehr sein gehackten Hering,
50 Gr . geriebene Haselnüsse und 2 bis 3 geriewne Aepfel.
Man sieht, daß die „Mädchenpost" nicht nur für den Geist
der jungen Mädchen, sondern auch für ihren Magen sorgt.

Bclaimtmachmig.
Samstag, den  22 . ds . Mts ., bis Dienstag,

den  25 . ds . Mts ., Von mittags  3 Uhr  ab , wird die
1. Hälfte Gemeindesteuer pro 1910 erhoben.

Freiendiez,  den 20. Juli 1916.
Der Gemeinderechner:

Römer.

* Frauen als Geschworene.  Das erste ameri¬
kanische Geschworenengericht, das sich aus Frauen zusam¬
mensetzt, besteht in San Franziska . Die lveiblichen Ge¬
schworenen haben über Delinquenten ihres eigenen Ge¬
schlechts abzuurteilen , und es wird ihnen allgemein große
Gerechtigkeit nachgerühmt.

* Durch die Umsattrtung der Krtegs be¬
schädigten  zu einem anderen Berufe nach vorheriger
Ausbildung ist schon so vielen die Sorge für ihre Zukunft
genommen worden. Nicht nur im Handwerk und in der
Industrie finden solche Umsattelungen statt , auch die künst¬
lerischen Berufe nehmen darin teil . Jetzt ist ein früherer
Mechaniker sogar Opernsänger geworden. Ein Armschuß
hatte den Mechaniker Johann Elbe zum Invaliden gemacht.
Während der Ausheilung in einer Kriegsverwundeten -Kom-
pagnie besuchte der ftimmbegabte junge Mann eine dortige
Gesangsakadttnie , wo es gelang, ihn zum Opern- und
Operettensänger auszubilden . Das Stadttheatier in Wiirz-
burg hat ihn nach den „Leipz. N. N." bereits zum Herbst
auf vorläufig ein Jahr verpflichtet.

Wer über daS gesetzlich zulässige Matz hinaus
Hafer, Meugkor«, Mischsrucht, worin sich Hafer
befindet, oder Gerste verfüttert, versündigt fich

am Baterlande.

Ersatz staukbindend, behördl.
genehmigt(kein minderwer¬
tiges), empfiehlt

Albert Kauth, EmS, Tel. 29.f8034
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